
Definitionen und Verpflichtungen gemäß AFZ-‐VO 
Beachte: Alle Angaben ohne Gewähr. 

Zeichenerklärung: 

+   Verpflichtung, die einem 
Sammel-‐ und Verwertungs-‐
system übertragen werden 
kann. Dies setzt die Eingabe 
der AFZ (1) in ein Daten-‐
management  System, wie z.B. 
www.altauto.at, voraus! 

++  Verpflichtung, die nicht 
übertragen werden kann 
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KFZ-‐Betrieb nimmt im Auftrag 
eines  H/I Altfahrzeuge  zurück. ++ ++  -‐-‐ ++ ++ -‐-‐ ++ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ 

KFZ-‐Betrieb nimmt im eigenen 
Namen AFZ zurück. ++ ++  -‐-‐ ++ ++ -‐-‐ ++ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ 

Im KFZ-‐Betrieb fallen AFZ an, 
Gebrauchtwagen werden zu AFZ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ ++ ++ ++ -‐-‐ -‐-‐ ++ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ 

KFZ-‐Betrieb entnimmt Teile aus 
AFZ zur Wiederverwendung -‐-‐ -‐-‐ ++ ++ ++ -‐-‐ ++ -‐-‐ ++ +  -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ 

Erstübernehmer: Jeder (KFZ-‐) 
Betrieb, der AFZ übernimmt und 
behandelt. (5) 

++ ++  ++ ++ ++ -‐-‐ +  +  ++ +  +  -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ 

Importeur (2) +  +  -‐-‐ +  -‐-‐ -‐-‐ +  +  +  +  +  -‐-‐ -‐-‐ +  

Behandler (6)    -‐-‐ -‐-‐ ++ ++ -‐-‐ -‐-‐ ++ -‐-‐ ++ +  -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ 

Shredder (6) -‐-‐ -‐-‐ ++ ++ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ -‐-‐ ++ +  -‐-‐ +  (3) ++ -‐-‐ 

(1) Definition AFZ: Es gibt keine objektiven Kriterien für ein AFZ. Liegt Entledigungsabsicht vor, dann handelt es sich gemäß AWG um Abfall. Gemäß Erläuterungen 
zur AFZ-‐VO ist das Fehlen der Verkehrs-‐ und Betriebssicherheit ein Indiz dafür, dass bereits ein AFZ vorliegt.  

(2) Jeden, der gewerblich Fahrzeuge nach Ö einführt, d.h. mehr als fünf KFZ pro Jahr, treffen die Pflichten für H/I.  
(3) Das SUVS kann nur unterstützend tätig sein, die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortung bleibt beim Shredder. 
(4) Ausstellung des Verwertungsnachweises können durch Datenmanagementsysteme, wie zB  www.altauto.at , erleichtert werden.    
(5) § 2 Z 5 AFZ-‐ r, welcher nicht Hersteller oder Importeur ist oder welcher 

bereits Teile zur Behandlung oder Verwertung gewerbsmäßig entnommen hat, übernimmt, sofern diese Tätigkeit einer Erlaubnis nach § 25 AWG 2002 (Sammler) 
 

(6) Kann auch als Erstübernehmer tätig sein (siehe dort). 

http://www.altauto.at/

